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An das 

Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 

1010 Wien 

Zl. 30.100/87-V/l/89 

VEREINIGUNG 
OSTERRBCHISCHER 

INDUSTRIELLER 

1989 11 13 

Dr. BrlLc 

Betr.: Entwurf eines Betriebspensionsqesetzes - BGP 

Wir danken für die übermitlung des obigen Entwurfes und erlauben 

uns dazu wie folgt Stellung zu nehmen: 

Wir haben seit vielen Jahren die Auffassung vertreten, daß auch 

in österreich das System der Alterssicherung durch die gesetzli­

che Sozialversicherung einer privaten Ergänzung bedarf und ein 

Ausbau der - bisher völlig unterentwickelten - zweiten und drit­

ten Säule der Altersvorsorge dringend wünschenswert wäre. Wir 

sind der überzeugung, daS es letzIich und vor allem die öster­

reichischen Arbeitnehmer wären, die aus einer verbesserten sozia­

len Absicherung im Alter Nutzen zögen. Genauso wären aber die 

Arbeitnehmer die Hauptleidtragenden, wenn durch überzogene ge­

setzliche Auflagen und Restriktionen die Arbeitgeberschaft gera­

dezu zwangsweise dazu gebracht würde, vom Aufbau betrieblicher 

Pensionseinrichtungen Abstand zu nehmen. Der vorliegende Entwurf 

enthält insbesondere im Bereich des Widerrufsrechtes Bestimmun­

gen, die nur als prohibitiv bezeichnet werden können. Ein ver­

antwortungsbewuSter Unternehmer wird es kaum auf sich nehmen kön­

nen, Verpflichtungen einzugehen, die das Unternehmen weitestge­

hend unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage mehr oder weni­

ger auf Dauer des Unternehmens bestandes binden und de facto erst 
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mit dem Untergang des Unternehmens zu beenden sind. Bei allem 

Verständnis für das Bedürfnis nach weitgehender Absicherung 

betrieblicher Pensionssysteme erscheint uns der Entwurf in diesem 

Punkt in unakzeptabler Weise überzogen. 

Noch schwerer wiegt für uns die Tatsache, daß durch den vorlie­

genden Entwurf massiv in bestehende Alterssicherungssysteme 

eingegriffen würde. Unter dieser Voraussetzung ist für uns die 

Konsensfähigkeit des Entwurfes in Frage gestellt. Es ist in kei­

ner Weise zu rechtfertigen, daß Unternehmer, die freiwillig für 

ein besonders hohes soziales Niveau in ihrem Betrieb gesorgt ha­

ben und Verpflichtungen im Bereich der Altersvorsorge eingegangen 

sind, sich nun völlig neuen Rahmenbedingungen gebenüber sehen, 

bei deren Kenntnis sie niemals in derartige Verpflichtungen ein­

gewilligt hätten. Die logische Folge in diesen Fällen wäre es, 

die entsprechenden Sozialleistungen rechtzeitig vor Inkrafttreten 

des Gesetzes zu widerrufen, womit den betroffenen Arbeitnehmern 

wohl schlecht gedient wäre. Rechtspolitisch noch unvertretbarer 

erscheinen aber jene Fälle, wo eine Rücknahae der Sozialleistung 

nicht möglich ist, weil sie auf Normen der kollektiven Rechtsge­

staltung beruht und wo zusätzlich eben auf Grund dieser kollekti­

ven Normen ohne Eingriffsmöglichkeit des Arbeitgebers laufend 

neue Leistungsverpflichtungen entstehen. Wir verlangen mit allem 

Nachdruck, Leistungsansprüche der letztgenannten Art ausdrücklich 

aus dem Geltungsbereich des Gesetzes auszunehmen. Ebenso dürften 

grundsätzlich nur jene individuellen Leistungszusagen vom Gesetz 

erfaßt werden, die nach dem Geltungsbeginn gegeben werden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zu § 1: 

Der vorgesehene Geltungsbereich erscheint uns in zweifacher Hin­
sicht zu umfassend: 
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1. Es erscheint uns absolut erforderlich, auch weiterhin im Be­

reich der betrieblichen Altersversorgung Formen betrieblicher 

Leistungen zuzulassen, die nicht den strengen Bestimmungen des 

vorliegenden Gesetzes unterworfen sind; es muß auch weiterhin 

möglich sein, Altersversorgungsleistungen unverbindlich in 

Aussicht zu stellen bzw. völlig freiwillig oder jederzeit wi­

derrufbar zu gewähren. An sich wird diesem Gedanken durch die 

Definition der Leistungszusage in i 2, 1. Satz als 

·Verpflichtung U des Arbeitgebers bereits Rechnung getragen, 

doch schiene uns eine deutlichere Klarsteilung wünschenswert, 

daß tatsächliche Leistungen oder Zusagen des Arbeitgebers ohne 

Verpflichtungscharakter, die für den Arbeitgeber auch keine 

steuerlichen Vorteile auslösen können bzw. die zwar steuer­

liche Möglichkeiten bieten, die aber bewußt nicht genützt 

werden, vom Geltungsbereich des Gesetzes ausgenommen sind. 

2. In den Erläuternden Bemerkungen wird die Ausnahme auch der 

privatrechtlichen Dienstverhältnisse zu Gebietskörperschaften 

aus dem Geltungsbereich des Gesetzes damit begründet, daß Ein­

griffe in diese Dienstverhältnisse unzweckaäßig wären, zumal 

diese Gruppen über eigenständige, dem Pensionsrecht der öf­

fentlich-rechtlich Bediensteten zumindest gleichwertige Al­

tersversorgungssysteme verfügen. Wir weisen darauf hin, daß 

Pensionsregelungen, die den Arbeitnehmer in der Auswirkung 

ähnlich günstig stellen wie das Pensionssystem der öffentlich 

Bediensteten, auch in der Wirtschaft eine gewisse Verbreitung 

haben und besonders in einigen Bereichen, etwa dem Geld- und 

Kreditsektor, die Regel sind. Derartige bereits bestehende 

Regelungen wären unter allen Umständen aus dem Geltungsbereich 

des Gesetzes auszunehmen, da sie vielfach jahre- und jahrzehn­

telang organisch gewachsen sind und eine Barmonisierung mit 
der Systematik des vorliegenden Entwurfes nicht möglich er­

scheint. Eine derartige Ausnahme könnte wesentlich zur Ent­
schärfung des in der Einleitung genannten Problems des Ein-
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qriffes in bestehende Verträqe durch das neue Gesetz beitra­

qen. 

Zu f 2: 
In Konsequenz unserer zu § 1 ausqeführten Beaerkunq hinsichtlich 

der Beschränkunq des Geltunqsbereiches auf verpflichtende Zusaqen 

und in Anbetracht der hier im ersten Satz qetroffenen Definition 

der Leistunqszusaqe wäre Z 4 betreffend die Onterstützunqs- und 

Hilfskassen, wie auch der Abschnitt 5 des Gesetzes zu elimi­

nieren, da es sich hiebei reqelmäßiq um freiwilliqe Leistunqen 

bzw. Zusaqen des Arbeitsqebers ohne Verpflichtunqscharakter han­

delt. 

Weiters reqen wir an, in den Erläuterenden Bemerkunqen klarzu­

stellen, daß sich der Umfanq der Leistunqsverpflichtunq in De­

tailfraqen, wie beispielsweise der Definition der Invalidität 

oder des Kreises versorqunqsberechtiqter Hinterbliebener aus der 

Leistunqszusaqe erqibt und nicht aus anderen Rechtsquellen. 

Zu § 3: 

Der qesamte Abschnitt 2 sollte dahinqehend überprüft werden, ob 

seine Terminoloqie mit der des Pensionskassenqesetzes überein­

stimmt. 

Abs 1 Z 2 ließe in der vorqeschlaqenen Form den falschen Schluß 

zu, daß Arbeitnehmerbeiträqe nur bei beitraqsorientierten, nicht 

aber bei leistunqsorientierten Rechnunqskreisen möqlich wären. 

Abs 2 sollte analoq Abs 1 formuliert werden: -In Betrieben, in 

denen kein Betriebsrat errichtet ist, bedarf der Beitritt zu 

einer überbetrieblichen Pensionskasse einer Vereinbarunq ..... -

Dieselbe Bestimmunq sollte auch Arbeitnehmerqruppen erfassen, die 

keinen Betriebsrat qewählt haben. Weiters hätte die Zitierunq von 

Abs 1 Z 3 zu entfallen, da sie sich nur auf betriebliche Pen-
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sionskassen bezieht. Schließlich weisen wir darauf hin, daß kei­

nerlei Voraussetzungen für die Genehmigung durch die Aufsichtsbe­

hörde normiert sind, was unseres Erachtens verfassungsrechtlich 

bedenklich ist. 

Abs 3 bedarf unseres Erachtens mehrerer Ergänzungen und KlarsteI­

lungen. Erstens treten wir dafür ein, daß das Rechtsinstitut der 

Pensionskasse auch für Führungskräfte, die nicht dem Arbeit­

nehmerbegriff zuzuordnen sind, zugänglich geaacht wird, also ins­

besondere dem in § 4 Abs 3 Z 10 ASVG genannten Personenkreis. 

Zweitens sollte auch für den Fall vorgesorgt werden, daß bei­

spielsweise bei einer Überführung von Ansprüchen aus Direktzusage 

in eine Pensionskasse auch Ansprüche bereits aus dem Unternehmen 

ausgeschiedener oder gar schon pensionierter Personen mitbetrof­

fen sind; da dieser Personenkreis ja nicht vom Betriebsrat ver­

treten wird, müßte eine erweiterte Wirkung der Betriebs­

vereinbarung oder eine ähnliche Lösung vorgesehen werden. 

Schließlich treten wir dafür ein, in Fällen, ~n denen eine Be­

triebsvereinbarung nicht zustande kommt, Einzelvereinbarungen 

mit leitenden Angestellten zuzulassen; es sind Fälle denkbar, in , 

denen nur für wenige Mitarbeiter eines Unternehmens ein Bedarf 

nach einer betrieblichen Zusatzversorgung besteht und eine gene­

relle Betriebsvereinbarung deshalb nicht zustande kommt. 

Zu § 5: 

Bei aller Würdigung des Grundgedankens der Mobilität, der eine 

wesentliche Zielsetzung der Unverfallbarkeitsbestimmungen dar­

stellt und trotz der entgegengesetzten Ausrichtung des f 6 Kör­

perschaftssteuergesetz treten wir nachdrücklich dafür ein, die 

Anwartschaften gegenüber einer Pensionskasse jedenfalls bei Ent­

lassung aus Verschulden des Arbeitnehmers bzv. bei unbegründetem 

vorzeitigen Austritt verfallen zu lassen. Es scheint uns durch 

nichts gerechtfertigt, den Anspruchsberechtigten gegenüber einer 

Pensionskasse eine Rechtsstellung einzuräumen, die sogar noch 
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über die praqmatisierter Beamter hinausqeht, welch letztere ja 

bekanntlich bei schweren Verfehlunqen ihrer Pensionsansprüche 

verlustiq qehen können. 

Weiters erscheint uns besonders wichtiq, klarzustellen, daß nur 

die Anwartschaften für die Alterspension, nicht aber solche für 

Invaliditätspensionen oder Hinterbliebenenversorqunqen unverfall­

bar werden können bzw. die entsprechenden Deckunqsrückstellunqen 

qemäß der in Abs 2 qenannten Varianten behandelt werden. Die in 

diesen Varianten qenannten Vorschriften über die Berechnunq der 

Anwartschaften sollten qestrichen werden, da sie sich aus den 

Geschäftsplänen der Pensionskasse ohnehin erqeben. 

Ferner sollte durch die qenannten Varianten ein Einvernehmen über 

eine Barabfindunq der Anwartschaften nicht ausqeschlossen werden. 

Schließlich erscheint uns hinsichtlich der fünfjähriqen Warte­

frist die Klarstellunq erforderlich, daß diese erst mit der Auf­

nahme des einzelnen Arbeitnehmers in den Kreis der Anwartschafts­

berechtiqten der Pensionskasse zu laufen beqinnt. Gerade im Falle 

der Pensionskasse wird wohl in der Reqel vom Arbeitqeber wohl nur 

ein einziqes Mal, nämlich anläßlich des Abschlusses der Betriebs­

vereinbarunq, eine Leistunqszusaqe abqeqeben, die unter Umständen 

auch beinhalten kann, Mitarbeiter erst ab einer qewissen Min­

destzuqehöriqkeit zum Betrieb in die Pensionskasse miteinzubezie­

hen. Im übriqen sollten Zeiten des Präsenzdienstes und des 
Karenzurlaubs den Fristablauf dieser fünfjähriqen Wartefrist hem­

men. 

Zu § 6: 

Wie schon einleitend erwähnt, fürchten wir, daß die allzu riqiden 

Bestimmunqen über die Widerrufbarkeit ein wesentlicher Hinde­

runqsqrund für die Erteilunq neuer Versorqunqszusaqen sein könn­

ten. Wir treten dafür ein, diese Bestimmunq dahinqehend abzuän-
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dern, daß nicht die Gefährdung des Weiterbestandes des Unterneh­

mens zur zwingenden Voraussetzung eines Widerrufs, einer Ausset­

zung oder Einschränkung gemacht wird. Die Berechtigung zu derar­

tigen Maßnahmen sollte gegeben sein, wenn de. Dienstgeber die 

(unveränderte) Weitererbringung der Leistung wirtschaftlich unzu­

mutbar ist. Wir sind ferner der Ansicht, daß es auch Widerrufs­

möglichkeiten geben sollte, die in der Person des Anspruchsbe­

rechtigten liegen, z.B. bei grobem Fehlverhalten; in einzelnen 

Kollektivverträgen finden sich derartige Tatbestände. 

Wir treten auch dafür ein, eine Einschränkunq der Leistung in dem 

Maße zuzulassen, in dem dem Betrieb auf Grund gesetzlicher Be­

stimmunqen neue oder größere Lasten mit der Zielrichtung der Al­

tersversorgung auferlegt werden, wie z.B. eine einseitige Erhö­

hung der Höchstbeitragsgrundlage zur Pensionsversicherung oder 

eine allfällige Einführung einer Wertschöpfungsabgabe; Maßnahmen, 

die aus unserer Sicht allerdings nicht einmal diskussionswürdig 

sind. 

Weiters sind wir der Ansicht, daß, da ja Widerruf, Einschränkung 

und Aussetzung grundsätzlich Sanierungsmaßnahmen für einen not­

leidenden Betrieb sein sollen, diese Maßnahmen nicht am Formaler­

fordernis der Z 1 scheitern sollen. Auch sollte das Erfordernis 

des Abs 1 Z 3 entfallen, wenn der Betriebsrat einer Aufforderung 

zu einer Beratung nicht nachkommt. 

In Abs 2 sollte wiederum klarqestellt werden, daß nur Anwart­

schaften auf Alterspension erfaßt sind. 

Zu § 7: 

Wir treten dafür ein, in Abs 1 Z 1 die Tatbestände, die zu einem 
Verfall der Anwartschaften führen, zu erweitern. Einerseits hat 

unseres Erachtens die einvernehmliche Auflösung dazuzugehören; 

wir weisen darauf hin, daß vielfach gerechtfertigte Entlassungen 
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nicht ausqesprochen werden, um das Fortkommen des Arbeitnehmers 

nicht zu qefährden, und statt dessen eine einvernehmliche Lösunq 

vorqenommen wird; bei Unverfallbarkeit einer Anwartschaft auf 

betriebliche Altersversorqung müßte der Arbeitqeber in solchen 

Fällen künftiq jedenfalls die Entlassunq aussprechen. Wir weisen 

weiters auf jene Fälle hin, wo durch Kollektivvertrag selbst bei 

Setzen eines Entlassunqsqrundes anstelle einer Entlassung ein 

Disziplinarverfahren mit anschließender Kündigung vorqesehen ist. 

Auch in § 7 wäre klarzustellen, daß sich die Onfallverbarkeit nur 

auf Ansprüche auf Alterspension bezieht. 

Wir halten es schließlich für unvertretbar, auch im Falle der 

direkten Leistungszusaqe, die eine unmittelbare Zahlunqsver­

pflichtunq des Arbeitqebers auslöst, dem Arbeitnehmer bei vorzei­

tiqem Ausscheiden ein Wahlrecht einzuräumen, das eine sofortiqe 

finanzielle Belastunq des Unternehmens bedeuten kann, unabhängig 

vom Umstand, ob der eigentliche Leistunqsfall, auf den sich die 

Leistunqszusaqe bezoq, überhaupt jemals eintritt, was zum Zeit­

punkt des Ausscheidens des Arbeitnehmers oft unqewiß sein kann; 

es sind durchaus Fälle denkbar, bei denen sich die Leistunqszusa­

qe ausschließlich auf eine Alterspenion, nicht aber auf eine Hin­

terbliebenenversorgunq bezieht oder sie aber den Kreis der Hin­

terbliebenen sehr restriktiv behandelt, sodaS es zu keinem Lei­

stunqsanfall kommt, wenn der Arbeitnehmer vor Erreichen des Pen­

sionsalters stirbt. Das Wahlrecht hinsichtlich der Behandlung 

unverfallener Ansprüche bei Ausscheiden des Dienstnehmers sollte 

daher unseres Erachtens dem Arbeitqeber verbleiben, allenfalls 

sollte ein Einvernehmen darüber erzielt werden müssen. Anderer­

seits erscheinen uns die drei vorqesehenen Wahlmöqlichkeiten wie­

derum zu enq: eine Barabfindung sollte qrundsätzlich auch bei 

Beträgen über S 50.000,-- nicht ausqeschlossen sein; weiters 

sollte unbedingt die Möqlichkeit eröffnet werden, die Anwart-
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schaften auch in die direkte Leistunqszusage eines neuen Arbeit­

qebers einzubrinqen. 

Abschließend stellen wir fest, daß es weitere Arten der Auflösunq 

von Arbeitsverhältnissen qibt, die unseres Erachtens reqelunqsbe­

dürftiq wären, etwa die Liquidation des Unternehmens oder der Tod 

des Arbeitgebers. In diesen Fällen sollte unseres Erachtens eine 

Übertraqung der Anwartschaft in eine Pensionskasse möqlich sein. 

Zu § 8: 

Wir verweisen auf unsere einleitenden Bemerkungen sowie unsere 

Stellunqnahme zu § 6, die auch hier vollinhaltlich Gültigkeit 

hat. Wir treten aus denselben Gründen auch hier dafür ein, die 

Bestimmunqen weniger restriktiv zu fassen. 

Zu § 9: 

Wir weisen neuerlich darauf hin, daß in einzelnen Kollektivver­

träqen die Verwirkunq des Pensionsanspruches auf Grund bestimmten 

Fehlverhaltens des Pensionsempfänqers vorgesehen ist. Sollten 

diese Bereiche entqeqen unserer in den einleitenden Bemerkungen 

erhobenen Forderunqen nicht vom Geltunqsbereich des Gesetzes aus­

qenommen werden, würde es hier einer Sonderreqelunq bedürfen. 

Darüber hinaus wäre das Widerrufs verbot auf das gesetzliche Min­

desterfordernis des Wertpapierbestandes einzuschränken. 

Zu § 10: 

Es sollte im Text ausdrücklich klarqestellt werden, daß durch 

Vereinbarunq eine Wertanpassunq auch ausqeschlossen werden kann. 

Auch erscheint uns die aushilfsweise Heranziehunq des Anpassunqs­
faktors nach dem ASVG nur beschränkt sinnvoll zu sein, da dieser 

doch immer wieder, wie erst in den letzten Wochen bewiesen, unab­
hängiq von seinen rechnerischen Grundlagen aus politischen Erwä­
qunqen verändert wird. 
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Zu f 11: 
Zur Vermeidunq von Zweifelsfällen treten wir dafür ein, in der 

Fomulierunq auf das ausschließliche Ermessen des Arbeitqebers 

abzustellen. 

Zu § 12: 

Auch hier sollte der Absonderunqsanspruch nur auf die Wertpapiere 

im Rahmen der qesetzlichen Mindesterfordernis einqeschränkt wer­

den. 

Zu f 13: 

Zum qesamten Abschnitt 4 stellen wir fest, daß wir qrundsätzlich 

für eine steuerliche Gleichstellunq der Direktversicherunqen mit 

den Pensionskassen eintreten und eine entsprechende Änderunq des 

Einkommenssteuerqesetzes anreqen werden. 

Zu § 14: 

Wir erachten es als unannehmbar, daß hinsichtlich der Unfallver­

barkeit von Versicherunqsansprüchen nicht einmal die Mindester­

fordernisse analoq der Behandlunq von Pensionskassen vorqesehen 

sind. Wir vertreten soqar die wesentlich weiterqehende Ansicht, 

daß die Unverfallbarkeitsreqelunq bei Lebensversicherunqen nicht 

an die der Pensionskassen, sondern an die der direkten Leistunqs­

zusaqen anqepaßt werden sollte: qerade für Kleinbetriebe, für die 

eine Teilnahme an einer Pensionskasse nicht in Fraqe kommt, und 

die nur in weniqen Einzelfällen Leistunqszusaqen erteilen, kann 

es wünschenswert sein, zur Vermeidunq des Insolvenzrisikos für 

den Arbeitnehmer statt einer direkten Leistunqszusaqe den Weq 

einer Lebensversicherunq zu wählen; in diesen Fällen sollten aber 

die Rechtsfolqen einer Selbstkündiqunq des Arbeitnehmers eben­

falls der direkten Leistunqszusaqe nachempfunden werden. 

Zu § 15: 

Hier sollte analoq zu § 8 vorqesehen werden, daß die Bestimmunq 
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nur gilt, soferne nicht vor Inkrafttreten des Betriebspensionsge­

setzes eine Regelung getroffen wurde. 

Zu § 16: 

Wie wir bereits in den einleitenden Bemerkungen ausführlich dar­

gestellt haben, sollte Abschnitt 5 ersatzlos gestrichen werden. 

Zu § 17: 

Wir treten dafür ein, dem Arbeitgeber im Sinne unserer einleiten­

den Bemerkungen hinsichtlich der Beiträge zu einer freiwilligen 

Höherversicherung einen Freiraum zu bewahren, der nicht von den 

Bestimmungen des Gesetzes er faßt wird; mindestens aber sollte der 

Arbeitgeber seine Leistung von einer Beteiliqung des Arbeit­

nehmers abhängig machen können und bei Nichteinhaltung der Ver­

pflichtung des Arbeitnehmers entsprechend einstellen oder redu­

zieren können. 

Zu § 18: 

In Abs 1 sollte zumindest vorgesehen werden, daß bei einem Wech­

sel innerhalb des Konzerns nach dem Leistungsanfall Versorgungs­

leistungen anderer Konzernbetriebe in Anrechnung gebracht werden 
können. 

Wir treten dafür ein, Abs 2 ersatzlos zu streichen, da wir die 

Auffassung vertreten, daß in den Fällen der Gesamtversorgung die 

Anrechnung anderer Leistungen frei vereinbar bzw. Inhalt der Ver­

sorgungszusage sein soll. Jedenfalls erscheint uns die Bestimmung 

in der vorgeschlagenen Form weitaus zu restriktiv. Mindester­

fordernisse wären unserer Meinung nach: 

o Auch Leistungen aus einer ausländischen Pensionsversicherung 
wären anzurechnen 

o Im Invaliditätsfall wären auch Leistungen aus der gesetzli­
chen Unfallversicherung anzurechnen 

o Leistungen anderer Pensionskassen wären voll anzurechnen, 
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also nicht nur hinsichtlich des Arbeitgeberanteils 

o Es sollte vereinbar sein, daß Leistungen der gesetzlichen 

Pensionsversicherung in einem zum Zeitpunkt der Leistungszu­

sage zu definierenden Umfang angerechnet werden können, auch 

wenn sich durch eine Änderung im Pensionsrecht eine Ver­

schlechterung der gesetzlichen Pension ergibt. 

Schließlich regen wir mit Nachdruck an, eine Anrechnungsmöglich­

keit der Abfertigung vorzusehen; durch eine solche Möglichkeit 

könnte für die Arbeitgeber ein sehr wesentlicher Anreiz geschaf­

fen werden, eine betriebliche Altersvorsorge zu schaffen. 

Zu f 19: 
Wir erachten die jährliche Auskunftspflicht des Arbeitgebers in 

der vorgesehenen umfassenden Form für unadministrierbar und leh­

nen sie daher nachdrücklich ab. Wir weisen darauf hin, daß derar­

tige Auskünfte vielfach nicht ohne versicherungsmathematische 

Gutachten abgegeben werden könnten und damit exorbitante Kosten 

verursachen würden. Weiters wird es dem Arbeitgeber unzumutbar 

sein, sich laufend über das Anspruchsausmaß bei externen Versor­

gungen (Lebensversicherung, freiwillige Höherversicherung) zu 

informieren bzw. etwa bei Gesamtversorgungszusagen die jeweilige 

Anwartschaftshöhe der gesetzlichen Pension zu ermitteln. 

Für bereits bestehende Leistungszusagen verweisen wir hier noch­

mals nachdrücklich auf unsere in den einleitenden Bemerkungen 
aufgestellte Forderung, diese aus dem Geltungsbereich des Geset­

zes auszunehmen. 

Zu § 20: 

Wir vertreten nachdrücklich die Ansicht, daß die bisher von der 
Judikatur formulierten Grundsätze ausreichen .üßten, um miß­

bräuchliche Differenzierungen bei betrieblichen Altersversor­

gungen zu verhindern und daß daher die ausformulierte Aufnahme 
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eines Gleichbehandlunqsqebotes unterbleiben sollte. Eine derarti­

qe positiv-rechtliche Ausformulierunq wäre unseres Erachtens eine 

so qrundsätzliche Maßnahme, daß sie nicht in einem einzelnen Ge­

setz, das nur einen verqleichsweise qerinqfü;iqen Teilbereich des 

Arbeitsrechtes reqelt, aufqenommen werden sollte. Darüber hinaus 

erscheint uns die Gefahr qeqeben, daß durch die vorqeschlaqene 

Formulierunq ein allzu weiter Interpretationspielraum eröffnet 

würde, der unter Umständen zu einer wahren Flut von Verfahren 

führen könnte und letztlich eine unabsehbare Vermehrunq von Lei­

stunqsansprüchen bewirken könnte. Allein die Aufnahme dieser vor­

qeschlaqenen Bestimmunq könnte unseres Erachtens sehr viele 

Arbeitqeber davon abhalten, eine betriebliche Altersversorqunq in 

Anqriff zu nehmen. 

Zu Art. 11 (Änderunqen des Arbeitsverfassungsqesetzes): 

Die in Z 3 vorqeschlaqene Formulierunq eines neuen Abs 4 im i 97 

ArbVG lehnen wir nachdrücklich ab; diese Bestimmunq erscheint uns 

sowohl hinsichtlich der zum Zeitpunkt der Kündiqunq der Betriebs­

vereinbarunq noch verfallbaren Anwartschaft~, als auch für jene 

Fälle unakzeptabel, in denen beispielsweise in der Betriebsver­

einbarunq vorqesehen ist, daß ein Arbeitnehmer erst ab einer be­

stimmten Betriebszuqehörigkeit überhaupt in die Pensionskasse 

aufqenommen wird. 

Die vorqeschlagene Z 5 sollte nicht in das Betriebspensionsqesetz 

aufqenommen werden, sondern der derzeit anhänqiqen Novelle zum 

Arbeitsverfassunqsqesetz vorbehalten bleiben. 

Zu Art. 111 (Änderunq des Insolvenz-Entgeltsicherunqsqesetzes): 

Da bis jetzt keine Information darüber vorlieqt, welche Aufwen­
dunqen derzeit dem Insolvenzausfallgeldfonds aus dem Titel der 

Sicherung betrieblicher Pensionszusagen erwachsen, eine solche 

Information aber in den Vorverhandlungen von Arbeitqeberseite zur 

Bedinqung zur Zustimmung zu Leistungsverbesserungen aus diesem 
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Titel gemacht wurde, lehnen wir die vorgesehene Leistungserweite­

rung des Insolvenzausfallgeldfonds ab, zumal nach der vorgeschla­

genen Regelung die Leistungsverbesserung mit einer exorbitanten 

Erhöhung des IESG-Beitrages verbunden wäre. Eine derartige Erhö­

hung der Beiträge kommt für uns in keiner Weise in Frage; wie 

mehrere andere Bestimmungen dieses Entwurfes ist auch diese Be­

stimmungen ausgesprochen prohibitiv und geeignet, eine Verbesse­

rung des sozialen Status von Arbeitnehmern zu verhindern. 

Zu Art. IV (Übergangsbestimmungen): 

Wir verweisen nochmals auf unsere einleitenden Bemerkungen und 

wiederholen unsere absolute Ablehnung des Eingriffs in bestehende 

Pensions- und Versorgungszusagen. Wir treten dafür ein, auch jene 

Leistungszusagen aus dem Geltungsbereich auszunehmen, die auf 

Grund zum Zeitpunkt des Inkraftretens des Gesetzes bereits beste­

hender Rechtsgrundlagen (Pensionsstatut, Betriebsvereinbarung 

etc.) nach Inkrafttreten des Gesetzes erteilt werden. 

Da, wie aus unserer Stellungnahme hervorgeht, noch eine große 

Zahl von Problemen der Klärung bedarf und der Entwurf in der vor­

geschlagenen Form unseres Erachtens nicht entscheidungsreif ist, 

empfehlen wir dringend die raschestmögliche Aufnahme weiterer 

Gespräche im Sozialpartner- und Expertenkreis über die gesamte 

Materie. 

Wunschgemäß übersenden wir 25 Exemplare dieser Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates. 

VEREINIGUNG OESTERREICHISCHER TRI ELLER 

I,~~ 
r.~aune 

1 · 
Dr. Tritremmel 
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